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1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung für die Örtliche Grenzvereinbarung haben: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Südost 

Produktionsdurchführung Dresden 

Schweizer Straße 3 b 

01069 Dresden 

und 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

Zakład Linii Kolejowych 

we Wrocławiu 

ul. Joannitów 13 

50-525 Wrocław

2 Örtliche Grenzvereinbarung; Auszug für EVU 
siehe folgende Seiten 
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Geschäftsfüh 
rende Stelle         für die DB Netz AG 
 

 
für die PKP PLK S.A. 

 

DB Netz AG 
Regionalbereich Ost 
Regionale Betriebsplanung 
Granitzstraße 55-56 
13189 Berlin 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Centrala Spółki 
Biuro Eksploatacji  
Wydział Ruchu Kolejowego 
ul. Targowa 74 
03-734 Warszawa 

Telefon extern +49 – 30 – 29 74 16 55 +48 – 22 – 47 32 0 16 
Fax extern +49 – 30 – 29 74 09 27 +48 – 22 – 47 32 4 76 

E-Mail heribert.uller@deutschebahn.com waldemar.bujnowski@plk-sa.pl 
wojciech.supel@plk-sa.pl 

 

DB Netz AG 
Regionalbereich Südost 
Produktionsdurchführung Dresden 
Schweizer Straße 3b 
01069 Dresden 

 

Telefon extern +49 – 351 – 461 - 8366  
Fax extern +49 – 351 – 461 - 8280  
E-Mail klaus.mai@deutschebahn.com  
 
 
 
 
Persönlich zuzuteilen: 
Triebfahrzeugführern, Zugführern, Notfallmanagern, Fahrdienstleitern, 
 
Zugänglich zu machen: 
Mitarbeitern, die Aufgaben im Bahnbetrieb wahrnehmen,  
Mitarbeitern, die Örtliche Richtlinien, Fahrpläne oder Betra aufstellen, 
Mitarbeitern mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahnbetrieb und 
 in der Instandhaltung, den Lehrkräften für den Bahnbetrieb.  
 
 

Copyright © 2008 by DB Netz AG,  
Alle Rechte der Verbreitung und Wiedergabe vorbehalten. 

 
  

mailto:heribert.uller@deutschebahn.
mailto:waldemar.bujnowski@plk-sa.pl
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Nachweis der Aktualisierungen * 
 

Lfd. 
Nr. 

Kurzer Inhalt Gültig ab Aktualisierung* eingearbeitet 

   am durch 

 Druckfehlerberichtigung 14.12.2008   

1 Anpassung an das aktuelle Regel-
werk  

09.12.2012   

2 Anpassung an das aktuelle Regel-
werk 

08.12.2013   

3 Änderungen aufgrund der Neuer-
stellung des Befehls G und des 
Wortlautbeiblattes, Streichung von 
EVU-Bestimmungen, Anpassung an 
das aktuelle Regelwerk 

13.12.2015   

4 Anpassung der Definitionen, Fahr-
planbestimmungen,  

11.12.2016   

5     

6     

     

 
*) Kennzeichen für berichtigte bzw. neugefasste Textstellen  
 

 
 



 
 
Seite 4 

Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze 
Teil A: Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 

 

Aktualisierung Nr.4 gültig ab 11.12.2016  
Ril 302.2201bis 2209Z01 

 

 

bleibt frei 



Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze 
Teil A: Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 

 
 
Seite 5 

 

 Aktualisierung 4 gültig ab 11.12.2016 
Ril 302.2201-2209Z01  

 
   

Inhaltsverzeichnis 
1.   Allgemeine Bestimmungen  

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den Strecken der erleichterten 
      Durchgangsverkehre 

 

1.2 Begriffsbestimmungen  

1.3 Geltungsbereich  

1.4 Zusätzliche Vereinbarungen  

1.5 Inkraftsetzung/Außerkraftsetzung 
 

 

2.   Züge fahren  

2.1 Zugangsbedingungen zum Netz  

2.2 Netzfahrplan  

2.3 Gelegenheitsfahrplan  

2.4 Baufahrplan  

2.5 Bestimmungen für außergewöhnliche Sendungen 
 

 
  

3.   Betriebsvorschriften   

3.1 Bestimmungen zum Zugmeldeverfahren und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwi-
schen den benachbarten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der PKP PLK S.A. 

 

3.2     Vordrucke und ergänzende Bestimmungen  

3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl G12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl G14  

3.2.2 Abkürzungsverzeichnis  

3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut“  

3. 3 Koordinierung von Baumaßnahmen   

   

  

  

  

  

  

 
  
 
 

* 

* 
* 



 
 
Seite 6 

Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze 
 Teil A: Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 

 

Aktualisierung Nr.4 gültig ab 11.12.2016  
Ril 302.2201bis 2209Z01 

 

 

1 Allgemeine Bestimmungen 
 
Grundsätzlich gelten für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb die Rechts-
vorschriften des Staates und die Richtlinien (Instrukcje) und Anweisungen über die 
Betriebsführung sowie die Sicherheitsbestimmungen für den Eisenbahnbetrieb des 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU), dessen Infrastruktur genutzt wird.  
Darauf aufbauend können die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“, Teil A 
und B sowie die „Nutzungsbedingungen für die Grenzbetriebsstrecke bzw. für die Stre-
ckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre für Eisenbahnverkehrsunternehmen 
(EVU)“ Abweichungen und Ergänzungen zulassen. 
(…) 
Außerdem vereinbaren die EIU in den „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgren-
ze“, Teil A und B die Abläufe zur Vorbereitung und Durchführung des Eisenbahnbetriebes 
auf den Grenzbetriebsstrecken und den Streckenabschnitten der erleichterten Durch-
gangsverkehre. 
(…) 
Für die EVU und andere am Eisenbahnbetrieb auf der Grenzbetriebsstrecke bzw. auf  den 
Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre Beteiligte werden „Nutzungs-
bedingungen für die Grenzbetriebsstrecken bzw. für die Streckenabschnitte der erleichter-
ten Durchgangsverkehre“ gefertigt, die Auszüge aus der RfBS, Teile A und B.  
 
Farblich „grau“ gekennzeichnete Textstellen werden Bestandteil der „Nutzungsbedingun-
gen (NB) für die Grenzbetriebsstrecken bzw. den Streckenabschnitten der erleichterten 
Durchgangsverkehre“ für EVU. 
(…) 
Auf nicht enthaltene Texte wird nicht hingewiesen. In der Regel sind dann Lücken in den 
Textnummerierungen. 
Sofern in diesen Regeln sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, 
„Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet werden, beziehen 
sich diese auf Frauen und Männer in gleicher Weise.  

 

1.1 Betriebsführung auf Grenzbetriebsstrecken bzw. auf den 
Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 

Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ legen die Grundsätze der Be-
triebsführung für die Züge auf den Grenzbetriebsstrecken, , auf den Systemwechselbahn-
höfen bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre fest.  
Zu diesem Zweck wird eine Verknüpfung der Betriebsvorschriften zwischen den Vertrags-
partnern, die für die Betriebsführung auf der Bahninfrastruktur verantwortlich sind, verein-
bart, so dass die Zugfahrten von einem Gebiet der Betriebsführung in das andere Gebiet 
der Betriebsführung sicher und störungsfrei erfolgen können. 
Kriterium ist dabei eine grenzüberschreitende Zugfahrt zwischen zwei Systemwechsel-
bahnhöfen bzw. auf den Streckenabschnitten der erleichterten Durchgangsverkehre. 
 
 

* 
* 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
* 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
 
 
* 
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1.2 Begriffsbestimmungen 
Systemwechselbahnhof „Systemwechselbahnhöfe“ sind die durch 

die Vertragspartner festgelegten Bahnhöfe 
für die Realisierung des grenzüberschrei-
tenden Eisenbahnverkehrs von bahninter-
nationaler, regionaler oder lokaler Bedeu-
tung, auf bzw. zwischen denen die Ände-
rungen rechtlicher, betrieblicher oder tech-
nischer Systeme erfolgen. 

Grenzbetriebsstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den 
durch die jeweiligen Eisenbahninfrastruktu-
runternehmen festgelegten Systemwech-
selbahnhöfen auf der der Eisenbahnver-
kehr über die gemeinsame Staatsgrenze, 
durchgeführt wird. Die Grenzbetriebsstre-
cke umfasst auch die Systemwechsel-
bahnhöfe. 

Grenze der Betriebsführung ist die eine festgelegte Grenze, bis zu der 
das betriebliche Regelwerk des jeweiligen 
Eisenbahninfrastrukturbetreibers gilt.Die 
Überleitung aus dem betrieblichen Regel-
werk des einen EIU zu dem des anderen 
EIU vereinbaren die EIU in allgemeinen 
und örtlichen Vereinbarungen.  

Erleichterter Durchgangsverkehr Ist der Eisenbahnverkehr auf einer die 
deutsch-polnische Staatsgrenze übeschrei-
tenden Eisenbahnstrecke zwischen Bahn-
höfen, die auf der Infrastruktur des einen 
EIU liegen. Dabei findet ein Durchgangs-
verkehr auf einem bestimmten Abschnitt 
dieser Strecke über die Infrastruktur des 
anderen EIU statt. Der Eisenbahnverkehr 
wird dabei nach erleichterten Bedingungen 
im Vergleich zu den allgemeinen Zulas-
sungsregeln zum Eisenbahnverkehr des 
EIU über dessen Infrastruktur der Durch-
gangsverkehr erfolgt, durchgeführt, ohne 
dass ein Wechsel des Eisenbahnsystems 
in rechtlicher, technischer und betrieblicher 
Hinsicht erforderlich ist.  

Infrastrukturanlagen Infrastrukturanlagen sind notwendige Anla-
gen zur Abwicklung des Eisenbahnbetrie-
bes. Das sind insbesondere Bahnkörper, 
Oberbau, Brücken und Durchlässe Oberlei-
tungsanlagen und Speiseleitungen, Signal-
anlagen, Steuer- und Stellleitungen, Tele-
kommunikationsanlagen, Kennzeichen so-
wie andere zum Eisenbahnbetrieb notwen-
dige technische Einrichtungen.  

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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Außergewöhliches Ereignis ist ein unerwünschtes und nicht beabsich-

tigtes Ereignis bzw. eine besondere Folge 
von Ereignissen, die die Durchführung des 
Bahnbetriebes negativ beeinflussen. 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) sind öffentliche Einrichtungen oder privat-
rechtlich organisierte Unternehmen, die ei-
ne Eisenbahninfrastruktur betreiben. 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind öffentliche Einrichtungen oder privat-
rechtlich organisierte Unternehmen, die Ei-
senbahnverkehrsleistungen erbringen.  

 
Zugangsberechtigte (ZB) sind Eisenbahnverkehrsunternehmen und 

in Deutschland Sonstige, die Trassen er-
werben dürfen. 

  

* 
* 
* 
* 
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1.3 Geltungsbereich 
Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBS/PRG), Teil A Allge-
meine Grenzvereinbarung (AGV/OPG)“ bzw. die „Nutzungsbedingungen für die Grenz-
betriebsstrecken und Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre“ gelten für 
die Grenzbetriebsstrecken sowie für Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsver-
kehre zwischen der DB Netz AG und der PKP PLK S.A. und sind für alle Mitarbeiter der 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen bzw. für alle Mitarbeiter von Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen, die am Eisenbahngrenzverkehr zwischen der DB Netz AG und dem PKP PLK 
S.A. beteiligt sind, verbindlich. 
 
(…) 
 

1.4 Zusätzliche Vereinbarungen 
Bleibt offen 
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1.5 Inkraftsetzung 
Die „Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze“ zwischen der DB Netz AG und 
der PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) treten am 14.12.2008 in Kraft und 
ersetzen die „Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für die Eisenbahn-
grenzübergänge zwischen der Deutschen Bahn AG (DB AG) und dem Unternehmen 
„Polnische Staatsbahnen AG“ (PKP S.A.) Teil I Vereinbarte Bestimmungen zu den Be-
triebs- und Signalvorschriften“ vom 18. August 2002. 
 
 
Frankfurt am Main / Warszawa, den 12.11.2008 
 

Für die DB Netz AG  Für die PKP PLK S.A. 

 
 

  
 

gez. Dr. Brandau 
 

 gez. Jerzy Michniowski 
 

 
 

  
 

gez. Dr. Recknagel 
 

 gez. Waldemar Bujnowski 
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Inkraftsetzung der Bekanntgabe Nr. 1 

Die Bekanntgabe Nr. 1 der „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBA), 
Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwichen der PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” tritt am 09.12.2012 in Kraft. 

Warszawa/Frankfurt am Main, den 27.07.2012. 

Für die  PKP PLK S.A.  Für die DB Netz AG 

gez. Jerzy Michniowski  gez.Dr. Bormet 

   

gez.Waldemar Bujnowski  gez.Dr. Recknagel 
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Inkraftsetzung der Bekanntgabe Nr. 2 

Die Bekanntgabe Nr. 2 der „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBA), 
Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwichen der PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” tritt am 08.12.2013 in Kraft. 

Warszawa/Frankfurt am Main, den 03.07.2013. 

Für die  PKP PLK S.A.  Für die DB Netz AG 

gez. Jerzy Michniowski  gez.Dr. Bormet 

   

gez.Waldemar Bujnowski  gez.Stumm 
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Inkraftsetzung der Bekanntgabe Nr. 3 

Die Bekanntgabe Nr. 3 der „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBA), 
Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen der PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” tritt am 13.12.2015 in Kraft. 

Warszawa/Frankfurt am Main, den 01.10.2015 

Für die  PKP PLK S.A.  Für die DB Netz AG 

gez. Jerzy Michniowski  gez.Dr. Bormet 

   

gez.Waldemar Bujnowski  gez. Stumm 
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Inkraftsetzung der Bekanntgabe Nr. 4 

Die Bekanntgabe Nr. 4 der „Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze (RfBA), 
Teil A Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) zwischen der PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. (PKP PLK S.A.) und der DB Netz AG” tritt am 11.12.2016 in Kraft. 

Warszawa/Frankfurt am Main, den 01.10.2016 

Für die  PKP PLK S.A.  Für die DB Netz AG 

gez. Jerzy Michniowski  gez.Dr. Bormet 

   

gez.Waldemar Bujnowski  gez. Stumm 
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2 Züge fahren 
(…) 
Jeder Zug, der die Grenzbetriebsstrecke beziehungsweise die Streckenabschnitte der 
erleichterten Durchgangsverkehre befährt, muss gültige Fahrplanunterlagen besitzen. 
Bei der Beantragung von Trassen sind durch die EVU bzw. Zugangsberechtigten (ZB) die 
Zulassungs– und Einsatzbedingungen der Fahrzeuge und die Zugbildungsregelungen im 
grenzüberschreitenden Verkehr zu beachten. 
Züge, die mehr als 20 Stunden verspätet sind, dürfen die Grenzbetriebsstrecke bzw. der  
Streckenabschntte der erleichterten Durchgangsverkehre nicht mehr befahren und sind 
neu als Zug im Gelegenheitsfahrplan zu vereinbaren. 
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Trassenanmeldung PKP PLK S.A.: 

für Netzfahrplan: 

- Reiseverkehr 
 
PKP PLK S.A. Centrum Rozkładów  Jazdy w Warszawie  
Tel: +48 22 47 32 876  Fax: +48 22 47  32 017 
E-Mail: miedzynarodowe.pas@plk-sa.pl 
 

- Güterverkehr 

 
PKP PLK S.A., Centrum Rozkładów  Jazdy w Warszawie 
Tel: +48 22 47 32 418 Fax: +48 22 47  32 017 
E-Mail: wnioski.tow@plk-sa.pl;  

 

- für Gelegenheitsverkehr  
 

PKP PLK S.A. Ekspozytura Rozkładów  Jazdy w Poznaniu 
Al. Niepodległości 8 
61-875 Poznań 
Fax: +48 61 633 -12 - 42 
Email: ijrj7.indywidualny@plk-sa.pl 

- für die folgenden Grenzbetriebsstrecken: 

- Frankfurt (Oder) Pbf - Rzepin (Personenverkehr) 
- Oderbrücke- Rzepin (Güterverkehr) 
- Guben - Gubin 
- Forst (Lausitz) - Tuplice 

 

PKP PLK S.A. Ekspozytura Rozkładów  Jazdy w Szczecinie 
ul. Korzeniowskiego 1, 
70-211 Szczecin 
Fax: +48 91 – 471 - 1825 
Email: ijrj8.indywidualny@plk-sa.pl 

 für folgende Grenzbetriebsstrecken: 

- Szczecin Gumieńce (Güterverkehr) - Tantow 
- Szczecin Główny (Personenverkehr) - Tantow  
- Szczecin Gumieńce (Güterverkehr) - Löcknitz  
- Szczecin Główny (Personenverkehr) - Löcknitz  
- Kostrzyn - Küstrin/Kietz 
 

mailto:miedzynarodowe.pas@plk-sa.pl
mailto:wnioski.tow@plk-sa.pl
mailto:ijrj7.indywidualny@plk-sa.pl
mailto:ijrj8.indywidualny@plk-sa.pl
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PKP PLK S.A. Ekspozytura Rozkładów  Jazdy w Wrocławiu 
ul. Joannitów 13 
54-130 Wrocław 

Fax: +48 71 7178 – 1321 
Email: ijrj6.indywidualny@plk-sa.pl 

 Grenzbetriebsstrecken: 

- Węgliniec - Horka Gbf 
- Zgorzelec - Görlitz  

    Für die Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre  
Ręczyn – Krzewina Zgorzelecka – Trzciniec Zgorzelecki 

 

Trassenanmeldung DB Netz AG,  
DB Netz AG 
Regionalbereich Ost, Fahrplan 
Granitzstraße 55-56 
13189 Berlin 
E-mail: ta-ost@deutschebahn.com 
 

 für folgende Grenzbetriebsstrecken: 
- Tantow - Szczecin Gumieńce (Güterverkehr) 
- Tantow - Szczecin Główny (Personenverkehr) 
- Löcknitz - Szczecin Gumieńce (Güterverkehr) 
- Löcknitz - Szczecin Główny (Personenverkehr) 
- Küstrin/Kietz - Kostrzyn 
- Frankfurt (Oder) Pbf - Rzepin (Personenverkehr) 
- Oderbrücke - Rzepin (Güterverkehr) 
- Guben - Gubin 
- Forst (Lausitz) - Tuplice 
 
DB Netz AG 
Regionalbereich Südost, Fahrplan 
Brandenburger Straße 1 
04103 Leipzig 
Email: ta-suedost@deutschebahn.com 
 

-    für folgende Grenzbetriebsstrecken: 
- Horka Gbf - Węgliniec 
- Görlitz - Zgorzelec 

-   für Strecken der erleichterten Durchgangsverkehre  
 Hagenwerder - Krzewina Zgorzelecka - Zittau  

 

 

mailto:ta-ost@deutschebahn.com
mailto:ta-suedost@deutschebahn.com
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2.1 Zugangsbedingungen zum Netz 
Allgemeine Bestimmungen 
Jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen, welches grenzüberschreitende Eisenbahnver-
kehrsleistungen erbringen möchte, muss gemäß Richtlinie 2004/49/EG im Besitz der hier-
für erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen sein. 
Erfassung der Leistungen  
Die Nutzung von Serviceeinrichtungen der DB Netz AG, wie zum Beispiel Abstellgleise, 
Wasserversorgung, Elektranten usw., ist kostenpflichtig. Grundlage für die Entgeltabrech-
nung der DB Netz AG ist die „Entgeltliste für Serviceeinrichtungen“ gemäß „Nutzungsbe-
dingungen für die Serviceeinrichtungen (NBS)“. 

Die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der PKP PLK S.A. außerhalb der grundsätzlichen 
Leistungen ist gemäß der in der „Preisliste der Zusatzleistungen“ aufgeführten Gebühren 
kostenpflichtig.  
Triebfahrzeuge 
Triebfahrzeuge müssen eine Zulassung (Sicherheitszeugnis) der Eisenbahnaufsichtsbe-
hörden in Deutschland (EBA - Eisenbahn-Bundesamt) und in Polen (UTK - Urząd Trans-
portu Kolejowego) besitzen.  
Sollen Triebfahrzeuge grenzüberschreitend (arbeitend oder nicht arbeitend) eingesetzt 
werden, die nicht den genannten Streckenparametern der gesamten Grenzbetriebsstre-
cke entsprechen, jedoch vom jeweiligen Netzbetreiber eine Einsatzgenehmigung als Aus-
nahmeregelung erhalten haben, dann wird dies mit der Beantragung einer Trasse bestä-
tigt. Bei Trassenanmeldungen in Deutschland ist im Bemerkungsfeld Kunde an Netz 
folgendes zu vermerken: 
Zum Beispiel: 
Tfz BR xxx auf C3 – zwischen Forst (Lausitz) und Tuplice abweichend von den ÖGV/MPG 
bzw. ÖVED/MPTU zulässig. Der Wagenzug entspricht der Streckenklasse gemäß 
ÖGV/MPG bzw. ÖVED/MPTU. 
Liegt keine Einsatzgenehmigung des einzusetzenden Triebfahrzeuges mit abweichenden 
Parametern zu den für den Einsatz vorgesehenen Streckenparametern vor, dann ist der 
Einsatz/die Beförderung als außergewöhnlicher Transport zu beantragen. 
Übrige Fahrzeuge 
Die im Eisenbahngrenzverkehr eingesetzten Fahrzeuge müssen für den bahninternationa-
len Verkehr zugelassen sein. 
Zugbildung, Bremsen und Sichern von Fahrzeugen,  
Im Bereich der DB Netz AG sind die Bestimmungen für die Zugbildung, für das Bremsen von 
Zug- und Rangierfahrten sowie für das Sichern von Zügen, Zugteilen bzw. Fahrzeugen nicht 
mehr Bestandteil des betrieblichen Regelwerks. Sie werden in diesem Bereich von den EVU 
selbst erlassen. Das EVU, das auf deutschem Gebiet eine Trasse erworben hat, regelt die 
oben genannten Bestimmungen, auch wenn ein anderes EVU in dessen Auftrag die Zugför-
derung übernimmt. 

Züge mit gefährlichen Gütern 

Gemäß RID und TSI muss das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) Gefahrgut dem Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen (EIU) anzeigen, wenn diese Informationen benötigt wer-
den. Die Regelwerke der PKP PLK S.A. sehen vor, dass für Züge, die Gefahrgut befördern, 



 Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze 
 Teil A: Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 

 
 
Seite 19 

 

 Aktualisierung Nr.4 gültig ab 11.12.2016 

Ril 302.2201bis 2208Z01 

dies Teil der Zugmeldungen durch die Fahrdienstleiter ist. In den Regelwerken für das deut-
sche Streckennetz gelten andere Regelungen, so dass eine Vormeldung durch den deut-
schen Fahrdienstleiter an den Grenzen zu Polen nicht erfolgen kann.  
Um dem Regelwerk der PKP PLK S.A. gerecht zu werden, übermitteln die EVU mit dem 
Vordruck Abschnitt 3.2.3 „Verständigungsbehelf Gefahrgut“ (Vordruck 302.2000V04) 
die Züge, die Gefahrgut in Richtung Polen befördern, an die für den jeweiligen Grenzüber-
gang zuständige Dispositionsstelle der PKP PLK S.A.. 

Sprache 
Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU sowie sonstigen Unternehmen und 
dem Fahrdienstleiter (Betriebsführung durch die DB Netz AG) erfolgt in der Regel in deut-
scher Sprache. 
Die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der EVU sowie den sonstigen Unternehmen 
und dem Fahrdienstleiter (Betriebsführung durch die PKP PLK S.A.) erfolgt in der Regel in 
polnischer Sprache. 
Die Mitarbeiter der EVU sowie sonstiger Unternehmen, die an der Durchführung des 
Bahnbetriebes teilnehmen, müssen die Sprache des anderen EIU soweit beherrschen, 
dass sie die Hinweise und Anweisungen, die mit der Realisierung dieser Vereinbarung 
verbunden sind, verstehen können. Zweisprachige betriebliche Unterlagen können wei-
terhin verwendet werden.  
 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Es gelten die  Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsbestimmungen des jeweiligen Staates 
beziehungsweise Regelungen, die in bilateralen Vereinbarungen festgelegt wurden. 
Ein die Trasse erwerbende EVU sorgt für die Einhaltung des Arbeitsschutzes und für die 
Unfallverhütung. 
 
Sonstige Bestimmungen 
In den Führerräumen der Triebfahrzeuge oder Steuerwagen müssen neben den unter-
nehmensspezifischen Unterlagen, Fahrplanunterlagen, der La – Ausgabe Bereich Ost 
bzw. Südost und Dodatek 2 zum Fahrplan (WOS) der entsprechenden Zakład Linii Kole-
jowych vorhanden sein. 
  

* 
 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 
* 
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2.2 Netzfahrplan 
(…) 
Die Trassenanmeldungen sind bis spätestens zum zweiten Montag im April des Jahres, in 
welchem die Gültigkeit des jeweils aufzustellenden Netzfahrplans beginnt, einzureichen. 
Änderungen und Ergänzungen zum Netzfahrplan werden gesondert vereinbart. 
 
2.3 Gelegenheitsverkehr 
Die ZB/EVU beantragen ihre Trassen zum Gelegenheitsverkehr bei den bekannten Stel-
len der DB Netz AG bzw. der PKP PLK S.A. 
(…) 

2.4 Baufahrplan 
Bleibt offen. 
 

2.5 Bestimmungen für außergewöhnliche Sendungen 
1. Der Transport erfolgt auf der Grundlage des UIC-Merkblattes 502-1 (V) und 502-2 (V) 
für den Kombinierten Ladungsverkehr sowie die davon abgeleiteten nationalen Gesetze 
und Richtlinien. 
2. Ein in Deutschland zugelassenes ZB/EVU kann eine Beförderungsanmeldung für eine 
außergewöhnliche Sendung in Richtung Polen beim zuständigen Bereich Fahrplan (Kun-
denmanagement) der DB Netz AG bis spätestens 6 Wochen vor dem Termin des Trans-
portes stellen. 
Ein in Polen zugelassenes EVU kann eine Beförderungsanmeldung für eine außerge-
wöhnliche Sendung in Richtung Deutschland beim der PKP PLK S.A., Centrum 
Zarządzania Ruchem Kolejowym, bis spätestens 6 Wochen vor dem Termin des Trans-
portes stellen. 
Nach Ermittlung der betrieblichen Beförderungsbedingungen des jeweiligen EIU für das 
eigene Netz erhält der Antragsteller das Beförderungsangebot vom EIU unter Angabe der 
betrieblichen Beförderungsbedingungen.  
Hat der Antragsteller das Beförderungsangebot akzeptiert, wendet er sich an das EIU mit 
dem Antrag auf Trassenzuweisung. Die Beförderungsbedingungen sind dem Antrag auf 
Trassenzuweisung beizufügen. 
3. Unter den Beförderungsnummern (PNZ/Bza) können beliebig viele außergewöhnliche 
Sendungen vereinbart werden, wenn diese, die gleichen Beförderungsbedingungen auf-
weisen. Die außergewöhnlichen Sendungen können einzeln oder in Gruppen in Züge ein-
gestellt werden, oder auch als einmaliger verkehrender Zug mit außergewöhnlichen Sen-
dungen verkehren.  
Die Verständigung über das Mitführen einer außergewöhnlichen Sendung erfolgt unter 
Angabe der Beförderungsnummer der DB Netz AG und der PKP PLK S.A. für jeden Zug 
besonders.  
Beim Einstellen in Regelzügen ist zusätzlich der Vordruck Anlage 1 oder 2 zu Abschnitt 3 
der RfBS, Teil B ÖGV/MPG zu verwenden. 
(…) 

* 



 Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze 
 Teil A: Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 

 
 
Seite 21 

 

 Aktualisierung Nr.4 gültig ab 11.12.2016 

Ril 302.2201bis 2208Z01 

5. Der Transport darf nur mit den im Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr festgelegten 
Zügen und an den vereinbarten Tagen erfolgen. Hat ein Transport, der für die Einzelbe-
förderung vorgesehen war, den vereinbarten Zug nicht erreicht, ist die Beförderung neu 
zu vereinbaren. 
6. Wenn eine Übernahme/Übergabe von außergewöhnlichen Sendungen in den Bereich 
der Infrastruktur der PKP PLK S.A. durch eine Kommission unter der Leitung des über-
nehmenden EVU erfolgen soll, so sind die dafür erforderlichen Aufenthaltszeiten und der 
Übernahme-/Übergabebahnhof bei der Trassenanmeldung zu beantragen. 
Das Protokoll der Übernahme ist unmittelbar danach durch das übernehmende EVU an 
die zuständige Außenstelle der Betriebsleitung der PKP PLK S.A. mit dem Ziel der Ertei-
lung der Beförderungsanweisung mit der „Adresse vier“ zu senden.  
In den RfBS, Teil B ÖGV/MPG können hierzu Regelungen vereinbart werden.  
(…) 
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3 Betriebsvorschriften 
Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
die Ril 408 

der DB Netz 
AG 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des 
benachbarten Eisenbahninfrastrukturunterneh-
mens abweichen und Sonderregelungen für die 

Betriebsführung  

Hinweis auf 
die Vor-

schrift Ir- 1 
(R 1) der 
PKP PLK 

S.A. 

1.  zu 408.2202 
Abschn.1 

Aufträge und Meldungen: 
Züge sind in Aufträgen und Meldungen mit dem 
Wort „Zug“ und der Zugnummer zu bezeichnen. 
Das Wort „Zug“ ist bei Sperrfahrten durch „Sperr-
fahrt“, bei Kleinwagen durch „Sperrfahrt Kl“ zu er-
setzen. 

Zu § 34 
Abs. 2 

2.  - 
 
 
 
 
 
* 

Zusätzliche Informationen über Züge, die ge-
fährliche Güter befördern: 
Die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) mel-
den den Disponenten der Außenstellen der Be-
triebsleitungen der PKP PLK S.A. vor Grenzüber-
tritt in Richtung Polen mittels E-Mail bzw. Fax (sie-
he Vordruck 3.2.3) Züge vor, die gefährliche Güter 
entsprechend den Richtlinien des RID befördern. 
Die Außenstellen der Betriebsleitung der PKP PLK 
S.A. übermitteln dem eigenen Fahrdienstleiter die-
se Information über das Verkehren eines Zuges 
mit Gefahrgut. 

Zu § 14 
Abs. 6 

3.  Zu 408.2301 
Abschn. 1 
* 

Streckenkenntnis des Triebfahrzeugführers: 
Ist der Triebfahrzeugführer nicht streckenkundig, 
ist ihm durch das EVU ein streckenkundiger Mitar-
beiter beizugeben. 

Zu § 16 
Abs.1 und 2 

4.  zu 408.2331 
Abschn. 3 
Abs. 3 
 
 

Fahrzeug an der Spitze steht über das Signal 
hinaus 
Der Triebfahrzeugführer muss dem Fahrdienstlei-
ter mitteilen, dass die Spitze des Zuges über das 
Signal hinaus steht.  
Wenn das Signal auf Fahrt gestellt ist verständigt 
der Fahrdienstleiter der Triebfahrzeugführer. 
Der Triebfahrzeugführer muss die Stellung des 
Signals feststellen.  
Ist im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK 
S.A. die Fahrtstellung nicht feststellbar oder kann 
in den Bereichen der Betriebsführung der PKP 
PLK S.A. und der DB Netz AG das Signal nicht auf 
Fahrt gestellt werden, muss der Fahrdienstleiter 
die Zustimmung durch Befehl G, Nr. 2 und im Be-
reich der Betriebsführung der DB Netz AG zusätz-

Zu § 60 
Abs. 3 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
die Ril 408 

der DB Netz 
AG 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des 
benachbarten Eisenbahninfrastrukturunterneh-
mens abweichen und Sonderregelungen für die 

Betriebsführung  

Hinweis auf 
die Vor-

schrift Ir- 1 
(R 1) der 
PKP PLK 

S.A. 
lich Nr. 2.1 erteilen.  

5.  Zu 408.0411 
Abschn. 1 * 
und* 
zu 408.2411 
Abschn. 1* 
* 
* 
* 
 
 
 
* 
* 
* 
* 
 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Schriftliche Befehle, besondere Form: 
Die Fahrdienstleiter der Betriebsstellen auf den 
Grenzbetriebsstrecken bzw.auf den Streckenab-
schnitten der erleichterten Durchgangsverkehre 
erteilen Aufträge an grenzüberschreitende Zug-
fahrten stets mit den zweisprachigen Befehlsvor-
drucke G1-14 und G14.1-14.35, gemäß  
Abschn. 3.2.1. 
Auf einem Vordruck dürfen mehrere Befehle erteilt 
werden, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in 
der im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausge-
führt werden können; ansonsten müssen die Be-
fehle auf mehreren Vordrucken erteilt werden.  
Diese Vordrucke müssen stets fortlaufend numme-
riert werden (z.B. Vordruck 1 von 3 Vordrucken, 
Vordruck 2 von 3 Vordrucken, Vordruck 3 von 3 
Vordrucken) und in dieser Reihenfolge an das 
Zugpersonal übergeben werden. Das Zugpersonal 
unterschreibt nur auf dem letzten Vordruck. 
Die Gründe für einen Befehl G12 sind auf der 
Rückseite des Befehls G1-14 zu finden. Die 
Gründe 81 - 83 werden nur für die Grenzbetriebs-
strecken bzw. für Streckenabschnitte der erleich-
terten Durchgangsverkehre genutzt.  
Zum Erteilen des Befehls G14 verwendet der Fdl 
in der Regel die zweisprachigen Wortlaute auf 
dem Vordruck ‚Wortlautbeiblatt zum Befehl 
G14/Zalącznik językowy do rozkazu G14‘. 
Auf einem Vordruck ‚Wortlautbeiblatt zum 
Befehl G14‘ dürfen mehrere Befehle erteilt wer-
den, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der 
im Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgeführt 
werden können; andernfalls müssen mehrere Vor-
drucke verwendet werden. Die Vordrucke werden 
immer im Feld Vordruck/druk ... W im Befehl G14 
und im Kopf der  ‚Wortlautbeiblatt zum Befehl G14‘ 
gleichlautend und in der Reihenfolge der Ausfüh-
rung nummeriert. Die Beiblätter mit den Wort-
lauten werden stets unmittelbar im Anschluss an 
den Vordruck mit dem Befehl G14 einsortiert, der 
darauf verweist. Bei einem Befehl für einen ande-
ren Zug kann die Nummerierung wieder mit 1 W 

§ 57 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
die Ril 408 

der DB Netz 
AG 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des 
benachbarten Eisenbahninfrastrukturunterneh-
mens abweichen und Sonderregelungen für die 

Betriebsführung  

Hinweis auf 
die Vor-

schrift Ir- 1 
(R 1) der 
PKP PLK 

S.A. 
* 
* 
 
* 
 
 
 
 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

beginnen. 
Muss ausnahmsweise ein anderer Wortlaut ver-
wendet werden, ist der zweisprachige Eintrag 
„siehe Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14 (eigenes 
Blatt)/patrz Zalącznik językowy do rozkazu G 14 
(osobna kartka)“ zu streichen und der andere 
Wortlaut in den Vorduck des Befehl 14 zweispra-
chig einzutragen.  
Die zweisprachigen Befehle G14.1-G14.35 (Vor-
druck Befehle G14.1-14.35) werden bei Gebrauch 
auf der Grenzbetriebsstrecke bzw. bei den Stre-
ckenabschnitten der erleichterten Durchgangsver-
kehren als eigenständige Befehle behandelt.  
Da sie auf einem eigenen Vordruck dargestellt 
werden, können sie an Triebfahrzeugführer über-
geben werden. Der Übermittlungscode der 
DB Netz AG wird, wie im nächsten Absatz be-
schrieben, angewendet. Einige Befehlstexte wur-
den dem Gebrauch auf den Grenzbetriebs-
strecken bzw. auf den Streckenabschnitten der 
erleichterten Durchgangsverkehren angepasst. 

6.  zu 408.2411 
Abschn. 1, 2 
und 5 
 

Übermittlungscode 
Der Fahrdienstleiter der DB Netz AG kennzeichnet 
von Ihm erteilte Befehle mit einem Übermittlungs-
code. Der Übermittlungscode setzt sich aus der 
Abkürzung der Örtlichkeit, der Ziffer „9“ (nur für 
zweisprachige Befehle) und nach einem Binde-
strich die fortlaufenden Ziffern von 001 bis 999 
zusammen. 
Fordert der Fahrdienstleiter einer Betriebsstelle 
der PKP PLK S.A. vom Fahrdienstleiter der 
DB Netz AG die Erteilung eines Auftrags mit ei-
nem Befehl G, wird er mit dem Übermittlungscode 
des Fahrdienstleiters der DB Netz AG versehen. 
Fordert der Fahrdienstleiteiter einer Betriebsstelle 
der DB Netz AG vom Fahrdienstleiter der PKP 
PLK S.A. die Erteilung eines Auftrags mit einem 
Befehl G, kann auf die Weitergabe des Übermitt-
lungscodes verzichtet werden. 

- 

7.  zu 408.2411 
Abschn. 2 

Übermitteln schriftlicher Befehle: 
Der Fahrdienstleiter darf dem Zugpersonal schrift-
liche Befehle in der Regel nicht fernmündlich 

Zu § 57 
Abs. 22 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
die Ril 408 

der DB Netz 
AG 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des 
benachbarten Eisenbahninfrastrukturunterneh-
mens abweichen und Sonderregelungen für die 

Betriebsführung  

Hinweis auf 
die Vor-

schrift Ir- 1 
(R 1) der 
PKP PLK 

S.A. 
übermitteln (z.B. Funk, Fernsprecher). 
Die ausgefertigten schriftlichen Befehle sind dem 
Zugpersonal zu überbringen.. 

8.  - Unterrichtung der Züge bei Signal W 7: 
Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsfüh-
rung der PKP PLK S.A. das Signal W 7 - „Das 
Achtungssignal geben“ – aufgestellt ist, müssen 
die Züge über die Bauarbeiten durch Befehl G Nr. 
14 und Wortlautbeiblatt Nr. W 20 unterrichtet wer-
den. 

Zu § 57 
Abs. 3 und 
zu Ie-1 (E1) 
§ 16 

9.  Zu 408.2441 Besondere Regeln für das Nachschieben: 
Das Schiebetriebfahrzeug ist stets mit dem Zug zu 
kuppeln und immer an die Druckluftbremse anzu-
schließen. 

Zu § 65 
Abs. 6 

10.  zu 408.2445 
 
 

Geschobene Züge: 
Geschobene Züge sind auf den Grenzbetriebs-
strecken bzw. den Streckenabschnitten der er-
leichterten Durchgangsverkehre außer Arbeitszü-
ge, die als Sperrfahrten verkehren, nicht zugelas-
sen. 

Zu § 66 
Abs. 1 

11.  - 
 
 

Rücknahme eines Abfahr- oder Durchfahrauf-
trages: 
Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. 
gilt das Erlöschen des Signals Sz als Rück-
nahme des Abfahr- oder Durchfahrauftrages, so-
lange die Spitze des Zuges noch nicht am Signal 
vorbeigefahren ist. 
Ist im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK 
S.A. eine durch schriftlichen Befehl gegebene Zu-
stimmung zur Ab- oder Durchfahrt widerrufen wor-
den, so ist der ausgehändigte Befehl vom Be-
fehlsausfertiger durch Streichen ungültig zu ma-
chen und mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift zu 
versehen. 
In dem beim Ausfertigenden verbleibenden Exem-
plar ist ein entsprechender Vermerk anzubringen. 

Zu § 46 

12.  Zu 408.2463 
Abschn. 1 
 
 

Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis: 
Im Bereich der Betriebsführung der DB Netz AG 
kann bei signalgeführten Zügen der Fahrdienstlei-
ter dem Triebfahrzeugführer den Auftrag, auf dem 

Zu § 52 
Abs. 7 und  
zu § 57  
Abs. 5 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
die Ril 408 

der DB Netz 
AG 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des 
benachbarten Eisenbahninfrastrukturunterneh-
mens abweichen und Sonderregelungen für die 

Betriebsführung  

Hinweis auf 
die Vor-

schrift Ir- 1 
(R 1) der 
PKP PLK 

S.A. 
Gegengleis zu fahren, durch Signal Zs 6, Zs 8  
oder Befehl G Nr. 4 oder 5 erteilen. 
Bei anzeigegeführten Zügen darf der Triebfahr-
zeugführer das Gegengleis befahren, wenn ihm 
ein Fahrauftrag in ETCS-Betriebsart FS erteilt 
wird. 
Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. 
erteilt der Fahrdienstleiter dem Triebfahrfahrzeug-
führer den Auftrag zur Fahrt auf dem Gegengleis 
durch Hauptsignal mit Signal W 24, Signal Sz mit 
Signal W 24 oder Befehl G Nr. 4 oder 5. 

Pkt. 23 

13.  Zu 408.0481 
Abschn. 10 
und 
408.2481 
Abschn. 7 
 

Zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten 
Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten, 
auf Grenzbetriebsstrecken bzw. Streckenab-
schnitte der erleichterten Durchgangsverkehre 
beträgt 
- für gezogene Sperrfahrten 50 km/h,  
- für geschobene Sperrfahrten 30 km/h, 
    jedoch bei Befahren von Bahnübergängen ohne 

technische Sicherung 20 km/h, 
- für Sperrfahrt Kleinwagen 25 km/h. 

Zu § 62 
Abs. 6 

14.  Zu 408.2531 
 

Unzulässige Vorbeifahrt an einem Signal: 
Wenn ein Triebfahrzeugführer unzulässig an ei-
nem Halt zeigenden Signal oder ETCS-Halt vor-
beigefahren ist, muss er sofort anhalten und den  
zuständigen Fahrdienstleiter verständigen. 
Dies gilt auch bei jedem Wechsel in die ETCS - 
Betriebsart TR sowie bei jeder Zwangsbremsung 
durch PZB an einem Hauptsignal, das Fahrtstel-
lung oder weißes Licht (Kennlicht) oder einem 
Sperrsignal, das Signal Sh 1 oder Ra 12 (DV 301) 
zeigt. 
Wenn er an einer Stelle vorbeigefahren ist, an der 
nach Befehl zu halten war, muss er sofort anhalten 
und nach dem Anhalten sofort den Fahrdienstleiter 
verständigen. Für die Weiterfahrt erhält der Trieb-
fahrzeugführer den Befehl G Nr. 2. 
 
 

Zu § 63 
Abs. 11 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
die Ril 408 

der DB Netz 
AG 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des 
benachbarten Eisenbahninfrastrukturunterneh-
mens abweichen und Sonderregelungen für die 

Betriebsführung  

Hinweis auf 
die Vor-

schrift Ir- 1 
(R 1) der 
PKP PLK 

S.A. 
15.  Zu 408.2531 Besonderheit auf Betriebsstellen der  

PKP PLK S.A. bei unzulässiger Vorbeifahrt an 
einem Halt Signal: 
Ist der Triebfahrzeugführer auf Betriebsstellen der 
PKP PLK S.A. unzulässig an einem Halt zeigen-
den Signal und über das Grenzzeichen der fol-
genden Weiche hinaus gefahren, muss er sofort 
das „Alarmsignal“ geben. 

Zu § 63 
Abs. 12 

16.  Zu 408.0551 
Abschn. 1 

Nachtzeichen des Spitzensignals nicht in Ord-
nung: 
Ein erloschenes Nachtzeichen ist den Betriebs-
stellen bis zum nächsten Bahnhof zu melden. Der 
Fahrdienstleiter muss den Zug dort anhalten. 
Wenn der Zug bis zum nächsten Bahnhof nicht-
technisch gesicherte Bahnübergänge befährt, ist 
er bei Dunkelheit oder unsichtigem Wetter sofort 
anzuhalten.  
Nach dem Anhalten des Zuges muss der Trieb-
fahrzeugführer das Signal in Ordnung bringen. 
Wenn das nicht möglich ist, darf der Zug bei Dun-
kelheit oder unsichtigem Wetter nicht weiterfahren. 
Im Bereich der Betriebsführung der PKP PLK S.A. 
darf der Zug nur weiterfahren, wenn das Spitzen-
signal in Ordnung ist. 

Zu § 76 
Abs. 1  

zu 408.2691 
Abschn. 6 

Nachtzeichen des Spitzensignals nicht in Ord-
nung: 
Wenn der Triebfahrzeugführer feststellt, dass das 
Nachtzeichen des Spitzensignals an seinem Zug 
erloschen ist, muss er im Bereich der DB Netz AG 
den Zug anhalten und zwar  

a) sofort, wenn Dunkelheit oder unsichtiges 
Wetter herrscht und es im Streckenbuch 
bestimmt ist,  

b) auf dem nächsten Bahnhof in den übrigen 
Fällen.  

Nachdem sein Zug hält, muss der Triebfahrzeug-
führer die Unregelmäßigkeit dem Fahrdienstleiter 
melden. Er muss versuchen, das Nachtzeichen in 
Ordnung zu bringen. Dies gilt auch, wenn der 
Fahrdienstleiter den Zug angehalten hat. 
Wenn der Triebfahrzeugführer das Nachtzeichen 
nicht in Ordnung bringen kann, muss er dem 
Fahrdienstleiter mitteilen, ob das Nachtzeichen 

Zu § 76 
Abs. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
die Ril 408 

der DB Netz 
AG 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des 
benachbarten Eisenbahninfrastrukturunterneh-
mens abweichen und Sonderregelungen für die 

Betriebsführung  

Hinweis auf 
die Vor-

schrift Ir- 1 
(R 1) der 
PKP PLK 

S.A. 
erloschen oder unvollständig ist. 
Bei Dunkelheit oder unsichtigem Wetter darf der 
Triebfahrzeugführer mit erloschenem Nachtzei-
chen nicht weiterfahren. 
Wenn der Triebfahrzeugführer Im Bereich der Be-
triebsführung der PKP PLK S.A feststellt, dass das 
Spitzensignal an seinem Zug erloschen ist, muss 
er das Spitzensignal sofort in Ordnung bringen. 
Kann er das Spitzensignal nicht in Ordnung brin-
gen, muss er ein Ersatztriebfahrzeug anfordern. 
Wenn das Nachtzeichen unvollständig ist, muss es 
auf dem nächsten Bahnhof in Ordnung gebracht 
werden. 

17.  Zu 408.2561 
Abschn. 1  

Auf Sicht fahren: 
Wenn ein Triebfahrzeugführer auf Sicht fahren 
muss, darf er nach den Sichtverhältnissen nur so 
schnell fahren, dass Sie den Zug vor einem Fahrt-
hindernis oder Haltsignal sicher anhalten können. 
Sie dürfen höchstens mit 20 km/h fahren. 
Wenn ein Triebfahrzeugführer bis zu zu einem 
Hauptsignal oder einem Signal Ne 14 (ETCS-Halt) 
der DB Netz AG auf Sicht fahren muss, und wenn 
ab dort die die Fahrt zugelassen ist, muss er noch 
mindestens 400 m über das Signal hinaus auf 
Sicht fahren. 

Zu § 31 

18.  408.2561 
Abschn. 2 
Abs. 2 
 

Verminderter Reibwert 
Wurde dem Fahrdienstleiter schlüpfrige Schienen 
und ein verminderter Reibwert zwischen Rad und 
Schiene gemeldet, muss er alle Züge, die die 
Grenzbetriebsstrecke befahren, verständigen. 
Auf polnischer Seite erhält der Triebfahrzeugführer 
den Befehl G Nr. 14, Wortlautbeiblatt Nr. W16. 
Außerdem muss der Fahrdienstleiter der benach-
barten Betriebsstelle verständigt werden. 
Die Triebfahrzeugführer haben während der Fahrt 
das Bremsverhalten des Zuges zu prüfen und das 
Ergebnis dem Fahrdienstleiter zu melden. Haben 
die Triebfahrzeugführer festgestellt, dass keine 
Bremsverlängerungen mehr auftreten, ist auf die 
Unterrichtung weiterer Züge zu verzichten. 

Zu § 57 
Abs. 3 
Pkt. 2  
Buchst. k 
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Lfd. 
Nr. 

Hinweis auf 
die Ril 408 

der DB Netz 
AG 

Bestimmungen, die von den Richtlinien des 
benachbarten Eisenbahninfrastrukturunterneh-
mens abweichen und Sonderregelungen für die 

Betriebsführung  

Hinweis auf 
die Vor-

schrift Ir- 1 
(R 1) der 
PKP PLK 

S.A. 
19.  Zu 408.2571 

Abschn. 6 
bis 8 

Nach Halt mit einem Zug oder Zugteil weiter-
fahren: 
Der erste Zug nach Räumung des Streckengleises 
ist mit Befehl G Nr. 12, Grund Nr. 1 zum Fahren 
auf Sicht zu beauftragen. 

Zu § 69 
Abs. 6, 8 bis 
11, und  
zu § 63 
Abs. 13 

20.  zu 408.2572 
Abschn. 2 
 
 
 
 
 
 

Zustimmung, Geschwindigkeit und Besonder-
heiten beim Zurücksetzen: 
Der Triebfahrzeugführer muss beim Zurücksetzen 
so langsam fahren, dass er den Zug jederzeit an-
halten kann. 10 km/h dürfen dabei nicht überschrit-
ten werden. 
Der Triebfahrzeugführer muss die Beendigung des 
Zurücksetzens und die Vollständigkeit des zurück-
gesetzen Zuges dem Fahrdienstleiter melden. 

Zu § 69 
Abs. 1 bis 5 

21.  zu 408.2581 
Abschn. 3* 
 
 
 
 

Nothaltauftrag geben bei drohender Gefahr: 
Bei drohender Gefahr, die durch Anhalten von 
Zügen abgewendet oder gemindert werden kann, 
ist der Nothaltauftrag zuerst nach den Bestimmun-
gen des Infrastrukturbetreibers zu geben, dessen 
Infrastruktur befahren wird. 

Zu § 63 
Abs. 4 und  
zu § 68 
 

22.  Zu 408.2581 
Abschn. 4 

Maßnahmen nach Abgabe des Nothaltauftra-
ges: 
Das Zugpersonal darf nach Verständigung des 
Fahrdienstleiters außer bei Hilfeleistung für Men-
schen und Maßnahmen bei Betriebsgefahr nur 
nach den Aufträgen des zuständigen Fahrdienst-
leiters handeln. 
Für die weiteren fahrdienstlichen Maßnahmen hat 
der zuständige Fahrdienstleiter die erforderlichen 
Aufträge zu erteilen. 

Zu § 63 
Abs. 4 und 
zu § 68 

23.  Zu 408.4841 
Abschn. 4  
 

Vollständige Rückkehr der Rangierfahrt mel-
den: 
Der Triebfahrzeugführer oder der Rangierbegleiter 
/ Rangierleiter teilt dem zuständigen Weichenwär-
ter die Rückkehr aller Fahrzeuge der Rangierfahrt, 
wenn Sie über das Signal Ra 10 bzw. W 5 oder 
die Einfahrweiche (Kreuzung) hinaus rangiert hatn, 
mit dem Wortlaut „Rangierfahrt vollständig zurück-
gekehrt“ „Zjazd wszystkich manewrujących po-
jazdów zakónczony“ mit. 

Zu § 12 
Abs. 4 
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3.1 Bestimmungen für die Durchführung des Zugmeldeverfahrens 
und anderer Meldungen im Bahnbetrieb zwischen den benachbar-
ten Zugmeldestellen der DB Netz AG und der PKP PLK S.A. 
 
3.1. Postanowienia o zapowiadaniu pociągów i przekazywaniu 
innych meldunków w ruchu kolejowym między sąsiednimi 
posterunkami zapowiadawczymi  PKP PLK S.A. i DB Netz AG 
 
Bleibt offen 
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3.2. Vordrucke und ergänzende Bestimmungen 
 
3.2.1 Befehl G, Beiblatt A zum Befehl 12 und Wortlautbeiblatt zum Befehl 14 
 
 
gemeinsame schriftliche Befehle G1-14 d/pl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78* 
[Format A4, beidseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V01)]    * 

gemeinsame schriftliche Befehle G14.1-14.35 d/pl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80* 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V02)]    * 

gemeinsames Wortlautbeiblatt zum Befehl G14 d/pl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82* 
[Format A4, einseitig bedruckt, (bei der DB Netz AG als Vordruck 302.2000V03)]    * 
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*Befehle G 1 – 14 d/pl (Vorderseite) 
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*Befehle G 1 – 14 d/pl (Rückseite = Beiblatt A zum Befehl G12) 
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*Befehle 14.1 – 14.35 d/pl (Rückseite) 
 
bleibt frei 
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3.2.2 Abkürzungsverzeichnis / Wykaz skrótów 
 

1 2 3 4 

Begriff polnisch 

A
bk

ür
-

zu
ng

 
po

ln
is

ch
 

Begriff deutsch 

A
bk

ür
-

zu
ng

 
de

ut
sc

h 

Czuwak aktywy CA Sicherheitsfahrschaltung Sifa 

dodatek dod. Anhang Anh 

dróżnik przejazdowy drp. Schrankenwärter Schrw 

dyżurny ruchu dr Fahrdienstleiter Fdl 

granica stacji gr. St. Bahnhofsgrenze Bf-
grenze 

hamulec h Bremse Br 

Indywidualny rozkład jazdy IRJ Fahrplan für Gelegenheits-
verkehr 

- 

kierownik pociągu k. poc. Zugführer Zf 

Zarządca infrastruktury KPI Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen 

EIU 

Przewoźnik kolejowy KPP Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 

maszynista masz. Triebfahrzeugführer Tf 

Miejscowe Porozumienia 
Graniczne  

MPG Örtliche Grenzvereinbarungen ÖGV 

Miejscowe Porozumienia 
Tranzytu Uprzywilejowanego 

MPTU Örtliche Vereinbarungen über 
den erleichterten Durchgangs-
verkehr 

ÖVED 

Ogólne Porozumienie Graniczne  OPG Allgemeine Grenzvereinbarung AGV 

posterunek dróżnika 
przejazdowego 

pdrp. Schrankenposten Schrp 

Przejazd kolejowy pk Bahnübergang BÜ 

skrót zgody na przewóz przesyłki 
nadzwyczajnej w komunicacji 
międzynarodowej 

PNZ Polnische Nummer der Zustim-
mung zur aS im internationalen 
Verkehr 

PNZ 

pociąg poc. Zug Z 

posterunek odgałęźny podg. Abzweigstelle Abzw 

posterunek odstępowy pods. Blockstelle Bk 

posterunek zapowiadawczy pzap. Zugmeldestelle Zmst 
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1 2 3 4 

Begriff polnisch 

A
bk

ür
-

zu
ng

 
po

ln
is

ch
 

Begriff deutsch 

A
bk

ür
-

zu
ng

 
de

ut
sc

h 

Punktowe urządzenia 
oddziaływania na pociąg  

SHP Punktförmige Zugbeeinflussung PZB 

Uregulowania w zakresie 
prowadzenia ruchu przez granicę 
państwową 

PRG Regeln für Betriebsführung über 
die Staatsgrenze  

RfBS 

przejazd kolejowy pk Bahnübergang BÜ 

rozjazd R Weiche W 

semafor drogowskazowy Sdr. Zwischensignal Zsig 

semafor odstępowy Sods. Blocksignal Bksig 

semafor wjazdowy Swj. Einfahrsignal Esig 

semafor wyjazdowy Swy. Ausfahrsignal Asig 

stacja st. Bahnhof Bf 

sterowanie ruchem kolejowym srk Zuglenkung ZL 

sygnalizator sygnału 
zastępczego 

SSz Ersatzsignal (einzeln stehend) Erssig 

sygnał zaporowy Z Sperrsignal Sperrsig 

sygnał zastępczy Sz Ersatzsignal Ersig 

wagon wag. Wagen Wg 

wykaz ostrzeżeń stałych (WOS) Dod. 2 Verzeichnis der ständigen War-
nungen (WOS) 

Dod. 2 

wykaz tymczasowych ograniczeń 
prędkości i innych szczegółów 

La Zusammenstellung der vorüber-
gehenden Langsamfahrstellen 
und anderer Besonderheiten 

La 

wykolejnica  Wk Gleissperre Gs 

europejski system sterowania 
pociągem 

ETCS europäische Zugbeeinflussung 
(European Train Control System) 

ETCS 

Globalny System Kolejowej 
Radiokomunikacji Ruchomej 

GSM-R digitales Zugfunksystem 
(Global System for Mobile Com-
munications - Rail 

GSM-R 
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3.2.3 Verständigungsbehelf „Gefahrgut” 
 Komunikaty porozumiewawcze „towary niebezpieczne“ 
 
Für Züge auf der / dla pociągów na 
 
 
Grenzbetriebsstrecke / odcinku eksploatowanym w ruchu granicznym 
Streckenabschnitte der erleichterten Durchgangsverkehre/odcinkach linii tranzytu 
uprzywiejowanego 
 
 
Tantow – Szczecin 
Gumieńce*) 
Löcknitz - Szczecin 
Gumieńce*) 
Küstrin-Kietz – Kostrzyn*) 
 

 
Frankfurt(O) – Rzepin*) 
Guben – Gubin*) 
Forst (L) – Tuplice*) 

 
Horka – Węglinec*) 
Görlitz – Zgorzelec*) 
Hagenwerder - Krzewina 
Zgorzelecka - Zittau*) 

 
Empfänger / odbiorca: 
 
 
PKP PLK S.A.*) 
Ekspozytura Zarządzania 
Ruchem w Szczecinie 

 
PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Zarządzania 
Ruchem w Poznaniu 

 
PKP PLK S.A. *) 
Ekspozytura Zarządzania 
Ruchem we Wrocławiu 

 
fax: +48 – 91 – 471 3375 
idde8.koordynator@plk-sa.pl  

 

 
fax:+48 – 61 –  63 32 401 
idde7.koordynator@plk-
sa.pl  
 

 
fax: +48 71 717 – 5449 
idde6.koordynator@plk-sa.pl 

 
*) Nichtzutreffendes streichen 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Meldung vom EVU (Name):          
Meldunek od KPP (nazwa): 
 
 
 
Zug-Nr.   am    2012 „mit Gefahrgut“   
Pociąg nr …………… w dn.   2012 „z towarem niebezpiecznym“ 
 
 
 
 
Datum / Unterschrift:     
Data / podpis: 
 
  

mailto:idde8.koordynator@plk-sa.pl
mailto:idde7.koordynator@plk-sa.pl
mailto:idde7.koordynator@plk-sa.pl
mailto:idde6.koordynator@plk-sa.pl


 Regeln für Betriebsführung über die Staatsgrenze 
 Teil A: Allgemeine Grenzvereinbarung (AGV) 

 
 
Seite 41 

 

 Aktualisierung Nr.4 gültig ab 11.12.2016 

Ril 302.2201bis 2208Z01 

 
3.3 Koordinierung von Baumaßnahmen 
Bleibt offen 
 
bleibt frei 
 



bleibt frei 



Regeln für die Betriebsführung über die  
Staatsgrenze (RfBS), Teil B 

Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV) 
zwischen der 

DB Netz AG, Regionalbereich Südost, 
Produktionsdurchführung Dresden 

und der 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 

Zakład Linii Kolejowych in Wrocław 

für die Grenzbetriebsstrecke

Horka Gbf – Węgliniec
 

Gültig ab 25.11.2016

Nutzungsbedingungen für EVU für die 
Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf – Węgliniec, 

Auszug aus den RfBS, Teil B, 
Örtliche Grenzvereinbarung (ÖGV)

Ril 302.2207Z01

13.09.2016 Belastungsfahrt Grenzbrücke
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Geschäftsführende 
Stelle

für die PKP PLK S.A. für die DB Netz AG

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Linii Kolejowych 
we Wrocławiu 
ul. Joannitów 13 
PL 50-525 Wrocław

DB Netz AG 
Regionalbereich Südost 
Produktionsdurchführung Dresden 
Schweizer Straße 3 b 
01069 Dresden

 
 
Telefon öffentlich 
Fax öffentlich 
E-Mail

Janusz Mądry 
 
+48 71 717-4305 
+48 71 717-4310 
janusz.madry@plk-sa.pl

Klaus Mai 
 
+49 351 461-8366 
+49 351 461-8280 
klaus.mai@deutschebahn.com
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Alle EVU in Deutschland müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auf der Grenzbetriebsstrecke 
den Auszug aus der ÖGV im notwendigen Umfang beherrschen und anwenden.

Alle EVU in Polen müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auf der Grenzbetriebsstrecke den 
Auszug aus der ÖGV im notwendigen Umfang beherrschen und anwenden.

Copyright © 2016 by DB Netz AG, Regionalbereich Südost und PKP PLK S.A., Zakład Linii  
Kolejowych we Wrocławiu 
Alle Rechte der Verbreitung und Wiedergabe vorbehalten.
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Nachweis der Aktualisierungen

Lfd. Nr. Kurzer Inhalt Gültig ab Berichtigung eingearbeitet

am durch
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Vorbemerkungen
(1) Grundsätzlich gelten für den grenzüberschreitenden Eisenbahnbetrieb die Rechtsvorschriften 

des Staates und die Richtlinien und Anweisungen über die Betriebsführung sowie die Sicher-
heitsbestimmungen für den Eisenbahnbetrieb des Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU) 
dessen Infrastruktur genutzt wird. Darauf aufbauend können die „Regeln für Betriebsführung 
über die Staatsgrenze“ (RfBS), Teil A und B sowie die „Nutzungsbedingungen für Eisenbahn-
verkehrsunternehmen (EVU) für die Grenzbetriebsstrecke (Auszug aus den RfBS, Teil B, 
ÖGV)“ Abweichungen und Ergänzungen zulassen.

(2) Sofern in dieser RfBS, Teil B, ÖGV sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, 
„Fahrdienstleiter“, „Triebfahrzeugführer“, „Zugbegleiter“ usw. verwendet werden, beziehen sich 
diese auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
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1 Geltungsbereich
(1) Diese RfBS, Teil B, ÖGV gelten für die Durchführung des Eisenbahnbetriebs und den Übergang 

der Eisenbahninfrastruktur zwischen der DB Netz AG und der PKP PLK S.A. auf der Grenzbe-
triebsstrecke Horka Gbf – Węgliniec.

(2) Die ÖGV ist verbindlich für die Mitarbeiter der EIU DB Netz AG und PKP PLK S.A. sowie für die 
Mitarbeiter der EVU, die am Eisenbahngrenzbetrieb auf der Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf – 
Węgliniec beteiligt sind und grenzüberschreitende Zugfahrten durchführen.

(3) Die ÖGV für die Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf – Węgliniec wird in zwei zweisprachigen Ur-
schriften sowohl in deutscher als auch in polnischer Sprache ausgefertigt, wobei beide Wortlau-
te gleichermaßen verbindlich sind. Der Regionalbereich (RB) Südost Leipzig der DB Netz AG 
und der Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu (Infrastrukturbetrieb Wrocław) der PKP PLK S.A. 
erhalten je eine zweisprachige Ausfertigung.

(4) Die Veröffentlichung der ÖGV für deren Anwender erfolgt nach der zweisprachigen Urschrift 
durch die DB Netz AG nur in deutscher Sprache und durch die PKP PLK S.A. nur in polnischer 
Sprache.

(5) Die vollständige Fassung der ÖGV wird nur intern bei den EIU veröffentlicht. Für die EVU und 
andere am Eisenbahnbetrieb auf der Grenzbetriebsstrecke Beteiligte wird ein Auszug aus der 
ÖGV veröffentlicht, der nur Bestimmungen enthält, die zur Durchführung des Eisenbahnbetrie-
bes vereinbart wurden.

(6) Die ÖGV darf nur im Einvernehmen zwischen der DB Netz AG, RB Südost und der  
PKP PLK S.A., Infrastrukturbetrieb Wrocław geändert bzw. ergänzt werden. Änderungen und 
Ergänzungen sind gleichfalls in zweisprachiger Form zu fertigen und von beiden Seiten zu 
unterzeichnen. Sie werden zum vereinbarten Termin mit dem Austausch der unterzeichneten 
Exemplare gültig. Die Veröffentlichung erfolgt analog Absatz (4).

(7) Die ÖGV kann von der DB Netz AG, RB Südost bzw. von der PKP PLK S.A., Infrastrukturbe-
trieb Wrocław unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten schriftlich gekündigt werden. Die Frist 
beginnt am ersten Tag des folgenden Monats nachdem die Kündigung bei dem anderen EIU 
eingegangen ist.
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2 Begriffsbestimmungen
Für den Eisenbahngrenzbetrieb werden in dieser RfBS, Teil B, ÖGV Begriffe mit folgender Bedeu-
tung verwendet:

Die Systemwechselbahnhöfe sind gleichzeitig die im Staatsvertrag festgelegten Grenzbahnhöfe. 
Das sind im Netz der DB Netz AG der Bahnhof Horka Gbf und im Netz der PKP PLK S.A. der Bahn-
hof Węgliniec.

Die Grenzstrecke ist der Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Horka Gbf und Węgliniec.

Die Grenzstreckenabschnitte sind die Abschnitte

- von der Staatsgrenze km 13,424 bis zum Bf Horka Gbf (DB Netz AG), Strecken Nr. 6207/7814,

- von der Staatsgrenze km 13,424 der Strecke Nr. 295 bis zum Bf Węgliniec (PKP PLK S.A.).

Die Grenzbetriebsstrecke umfasst die Systemwechselbahnhöfe Horka Gbf und Węgliniec sowie 
die freie Strecke einschließlich der Überleitstelle Bielawa Dolna zwischen ihnen.

Die Grenze der Betriebsführung ist eine festgelegte Grenze, bis zu der das betriebliche Regel-
werk des jeweiligen EIU gilt. Die Überleitung aus dem betrieblichen Regelwerk des einen Vertrags-
partners zu dem des anderen Vertragspartner sowie Ausnahmen vereinbaren die Vertragspartner in 
den RfBS, Teil A AGV und in den RfBS, Teil B ÖGV.

Die Grenze der Betriebsführung befindet sich wegen des Brückenbauwerks auf der deutschen Seite 
km 13,6001. Das entspricht der Instandhaltungsgrenze für den Oberbau und den Bahnkörper.

Die Instandhaltung umfasst die Gesamtheit aller Arbeiten und administrativen Maßnahmen, die zur 
Inspektion, Wartung und Instandsetzung während des Lebenszyklus einer Infrastrukturanlage zum 
Zweck der ordnungsgemäßen Nutzung und zur Erhaltung des entsprechenden technischen und 
sicheren Zustands erforderlich sind.

Eine Instandhaltungsgrenze ist der Berührungspunkt der einzelnen Infrastrukturanlagen der 
beiden Vertragspartner. Sie fällt im Regelfall mit der Staatsgrenze zusammen. Aus praktischem und 
funktionalem Zusammenwirken der Infrastrukturanlagen sind Abweichungen von diesem Grundsatz 
zulässig.

Die Instandhaltungsgrenzen werden in den einzelnen Abschnitten der RfBS, Teil B, ÖGV genannt.

Ein Außergewöhnliches Ereignis ist ein unerwünschtes und nicht beabsichtigtes Ereignis bzw. 
eine besondere Folge von Ereignissen, die die Durchführung des Bahnbetriebs negativ beeinflus-
sen.

Grenzüberschreitende Zugfahrten beginnen mit der Ab- oder Durchfahrt auf einem Systemwech-
selbahnhof oder ggf. auf einem anderen Punkt der Grenzbetriebsstrecke, überqueren die Staats-
grenze und enden mit der Ein- oder Durchfahrt auf einem Systemwechselbahnhof oder ggf. einem 
anderen Punkt der Grenzbetriebsstrecke.
1 Die tatsächliche km-Position kann geringfügig von der in der ÖGV angegebenen Position abweichen, da die letzte  
 Schweißnaht als Bezugspunkt für die Instandhaltungsgrenze erst nach dem Redaktionsschluss für die ÖGV  
 ausgeführt wird.
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3 Fahren von Zügen
3.1 Arbeitszeit auf der Grenzbetriebsstrecke

Die Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf – Węgliniec ist ganztägig geöffnet. Nach Bedarf können die  
DB Netz AG und die PKP PLK S.A. Vereinbarungen über die Unterbrechung der Arbeitszeit ihrer 
Mitarbeiter auf den Systemwechselbahnhöfen treffen.
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4 Beschreibung der Bahnanlagen und Einrichtungen
4.1 Betriebstechnische Bedingungen der Grenzbetriebsstrecke

(1) Die Grenzbetriebsstrecke ist zwischen Węgliniec und Horka Gbf zweigleisig und von Węgliniec 
bis über Grenzbrücke über die Lausitzer Neiße elektrifiziert. In Deutschland hat sie den Status 
einer Hauptbahn, in Polen ist sie eine Bahn ersten Ranges. Sie ist Teil des TEN (Trans- 
European Networks/Transeuropäische Netze) für Eisenbahnstrecken.

 Zwischen den Systemwechselbahnhöfen befinden sich im Bereich der Betriebsführung durch 
die PKP PLK S.A. die Betriebsstelle Bielawa Dolna (km 12,540). Die Überleitstelle Bielawa 
Dolna wird in der Regel durch den Fdl Węgliniec fernbedient.

 Der Bf Horka Gbf und die Grenzbetriebsstrecke auf deutscher Seite bis zum Brückenwiderlager 
der Grenzbrücke werden in mehreren Stufen weiter ausgebaut. Auf deutscher Seite enthält der 
Zusatz 302.2007Z99 zur Ril 302 Ausführungen zu den einzelnen Bauzuständen.

(3) Auf der Grenzbetriebsstrecke beträgt der Bremsweg bei Signalanlagen der PKP PLK S.A.  
1300 m und bei Signalanlagen der DB Netz AG 1000 m.

(4) Auf dem Abschnitt Węgliniec – Staatsgrenze beträgt die maßgebliche Neigung

 - im Bf Węgliniec 0,500 ‰, 
- von km 0,638 bis km 5,960 (pl) 6,300 ‰, 
- von km 5,960 bis bis Blocksignale der Überleitstelle Bielawa Dolna in km 12,415 7,300 ‰, 
- von km 12,415 bis km 12,933 7,900 ‰, 
- von km 12,933 bis Staatsgrenze km 13,424 4,600 ‰.

 Auf dem Abschnitt Staatsgrenze – Horka Gbf wird die maßgebende Neigung

 - zwischen der Staatsgrenze km 13,424  und km 14,965 mit 7,553 ‰, 
- zwischen km 14,965 und dem Einfahrsignal Horka Gbf km 19,910 mit 6,000 ‰, 
- und im Bf Horka Gbf mit 8,000‰

 angegeben. Nach dem Regelwerk der DB Netz AG entspricht dies einer Kennzeichnung in den 
Fahrplanunterlagen ohne Sägelinien.

(5) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf der Grenzbetriebsstrecke 120 km/h.

(6) Für grenzüberschreitende Zugfahrten gilt die Streckenklasse D3 (22,5 t Radsatzlast, 7,2 t/m 
Meterlast).

 Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die DB Netz AG ist in die Streckenklasse D4 
(22,5 t Radsatzlast, 8,0 t/m Meterlast) eingestuft. Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung 
durch die PKP PLK S.A. ist in die Streckenklasse D3 (22,5 t Radsatzlast, 7,2 t/m Meterlast) 
eingestuft.

(7) Für die Grenzbetriebsstrecke gilt die Fahrzeugumgrenzungslinie G2 (UIC), das entspricht der 
polnischen Fahrzeugumgrenzungslinie PN-70/K-0256.
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(8) Auf der Grenzbetriebsstrecke ist kein Bogenhalbmesser kleiner als 190 m (Bogenhalbmesser 
des abzweigenden Gleis‘ der Weichen).

(9) Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die PKP PLK S.A. ist mit analogem Zugfunk 
polnischer Bauart (Kanal R1) ausgerüstet.

 Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die DB Netz AG ist mit GSM-R Zugfunk deut-
scher Bauart [GSM-R (D)] ausgerüstet.

(10) Zugbeeinflussungsanlagen

1. Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die DB Netz AG ist mit Zugbeeinflussungsan-
lagen PZB 90 (PZB = punktförmige Zugbeeinflussung) ausgerüstet.

 Auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die DB Netz AG ist je ein Gleismagnet 
1000 Hz der SHP (SHP = samoczynne hamowanie pociągu = Einrichtungen der selbsttätigen 
Zugbremsung) im km 14,489 für die Vorsignale ToG und ToH (km 14,289) vorhanden.

 Die Magneten sind ständig wirksam und lösen im Zugbeeinflussungssystem PZB 90 eine  
1000 Hz Beeinflussung aus.

2. Der Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die PKP PLK S.A. ist mit Einrichtungen der 
SHP ausgerüstet. Je ein Gleismagnet 1000 Hz der SHP befindet sich im km 10,893 für die 
Vorsignale ToA und ToB (km 11,093) in Richtung Bf Horka Gbf vorhanden.

3. Die ERTMS/ETCS-Anlagen Level 2 wurden auf dem Streckenabschnitt Bielawa Dolna - Węgli-
niec und in der Überleitstelle Bielawa Dolna nur errichtet. Die konfigurierten Anlagen auf der 
Grenzbetriebsstrecke werden nicht in Betrieb genommen.

 Zugfahrten mit ERTMS/ETCS, Level 2 in und aus Richtung Legnica beginnen und enden im 
Bahnhof Węgliniec.

(12) Besondere Signalstandorte

1. Die Einfahrvorsignale ToH (Regelgleis) und ToG (Gegengleis) der Überleitstelle Bielawa Dolna 
stehen in km 14,289 im Bereich der DB Netz AG. Das Verhalten an diesen Signalen richtet sich 
nach den Signalvorschriften Ie – 1 der PKP PLK S.A.

 Warnsignale W 11 b (Vorsignalbaken) zu den Einfahrvorsignalen ToH und ToG stehen in  
km 14,389, km 14,489, km 14,589. Das Verhalten an diesen Signalen richtet sich nach den 
Signalvorschriften Ie – 1 der PKP PLK S.A.

2. In der Fahrtrichtung von Polen nach Deutschland sind die Orientierungszeichen GSM-R (D) 
durch die DB Netz AG in km 13,247 an jedem Gleis angebracht.

 In der Fahrtrichtung von Deutschland nach Polen sind durch die PKP PLK S.A. an jedem Gleis 
W 28 „Hinweiszeichen auf den Zugfunkkanal“ in km 13,247 (300 m vor Blocksignal der Üst 
Bielawa Dolna) aufgestellt.
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3. In der Fahrtrichtung von Polen nach Deutschland sind die Hinweiszeichen We 4a ‚Einfahrt für 
elektrische Triebfahrzeuge verboten‘ in km 13.654 an jedem Gleis aufgestellt.

4.2 Systemwechselbahnhof

Die Grenzbahnhöfe Horka Gbf und Węgliniec sind gleichzeitig die Systemwechselbahnhöfe.
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6 Örtliche Regelungen zu den Betriebs- und Signalricht- 
 linien der DB Netz AG und PKP PLK S.A. sowie zu  
 weiteren Richtlinien und internationalen Abkommen
6.1  Betriebsvorschriften

Lfd. 
Nr.

Hinweis auf 
Ril 408 der 

DB Netz AG

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
zum Betrieb auf der Grenzbetriebsstrecke

Hinweis 
auf Vor-

schrift Ir1 
der PKP 
PLK S.A.

1 zu 408.0101 
Abschn. 2 
zu 408.2101 
Abschn. 2  
zu 408.4801 
Abschn. 2

Angaben für das Streckenbuch

Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten muss im 
Bereich der Betriebsführung durch die DB Netz AG die Angaben 
für das Streckenbuch mitführen.

Das Zugpersonal grenzüberschreitender Zugfahrten muss im 
Bereich der Betriebsfürung durch die PKP PLK S.A. die Informa-
tionen über die technischen Parameter der Eisenbahnstrecke 
mitführen.

zu § 16

2 zu 408.0111 
Abschn. 13

Durchführung von Zugfahrten

Zuständig für die Durchführung des Eisenbahnbetriebes auf dem 
Bf Horka Gbf ist der özF Hoyerswerda 1. In dieser RfBS, Teil B, 
ÖGV wird er als ‚Fdl Horka Gbf‘ bezeichnet. Sein Arbeitsplatz 
befindet sich in der Betriebszentrale Leipzig. Die sicherungstech-
nischen Anlagen werden in der Regel fernbedient.

Im Störungsfall kann ein Notbedienplatz in der Unterzentrale (UZ) 
Hoyerswerda für die Bedienung Bf Horka Gbf besetzt werden. 
Innerhalb des Zeitraums der Störung wird der Eisenbahnbetrieb 
von dort geführt.

Die Üst Bielawa Dolna wird vom Fdl des Stellwerks „Wg“ Węgli-
niec fernbedient. Im Störungsfall kann die Üst Bielawa Dolna von 
einem Fdl im Stellwerk Bielawa Dolna örtlich bedient werden.

zu § 30

4 zu 408.0212 
zu 408.2212

Ergänzung der Bezeichnung durchgehender Hauptgleise

Das Regelgleis (rechtes Gleis) Bielawa Dolna – Horka Gbf wird 
als Streckengleis 1 und das Regelgleis (rechtes Gleis) Horka  
Gbf – Bielawa Dolna wird als Streckengleis 2 bezeichnet.

zu § 5
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Lfd. 
Nr.

Hinweis auf 
Ril 408 der 

DB Netz AG

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
zum Betrieb auf der Grenzbetriebsstrecke

Hinweis 
auf Vor-

schrift Ir1 
der PKP 
PLK S.A.

9 zu 408.0261 
Abschn. 1 
(1) a) 8. 
zu 408.2231 
Abschn. 1

Züge zulassen, die außergewöhnliche Sendungen  
befördern

Bei Zügen mit außergewöhnlichen Sendungen, die ihren Zuglauf 
auf den Systemwechselbahnhöfen beginnen oder bei denen ein 
Personalwechsel bzw. eine Änderung der Zugbildung erfolgt und 
für die eine Fertigmeldung erforderlich ist, meldet der Zugfüher 
dem Fdl das Mitführen von außergewöhnlichen Sendungen. 
Zusätzlich sind bei Fertigmeldungen auf dem Bf Horka Gbf die 
Nummern der Beförderungsanordungen zu melden.

Zu Ir-10
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Lfd. 
Nr.

Hinweis auf 
Ril 408 der 

DB Netz AG

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
zum Betrieb auf der Grenzbetriebsstrecke

Hinweis 
auf Vor-

schrift Ir1 
der PKP 
PLK S.A.

10 zu 408.0301 
zu 408.2301 
Abschn. 2

Ortskenntnis des Zugpersonals

Bf Horka Gbf

Wird beim Rangieren im Streckenabschnitt mit Betriebsführung 
durch die DB Netz AG eine Gruppe gekuppelter Fahrzeuge ran-
giert, von denen mindestens ein Fahrzeug kein arbeitendes Tfz 
ist, muss die Rangierfahrt in der Regel von einem Rangierbeglei-
ter des trassenbestellenden EVU begleiten werden. Ausgenom-
men ist ein Vorrücken in Fahrtrichtung.

Werden beim Rangieren auf dem Streckenabschnitt mit Betriebs-
führung durch die DB Netz AG nur arbeitende Tfz bewegt, kann 
die Rangierfahrt ohne einen Rangierbegleiter durchgeführt wer-
den, wenn das Triebfahrzeugpersonal Ortskenntnis besitzt und 
eine ständige Telekommunikationsverbindung zum Fdl Horka Gbf 
besteht. Ist dies nicht gegeben, muss die Rangierfahrt ebenfalls 
von einem Rangierbegleiter des trassenbestellenden EVU beglei-
ten werden.

In Notsituationen kann davon abgewichen werden, wenn eine 
solche Rangierfahrt unter der Einweisung und Aufsicht eines 
deutschen Mitarbeiters (z.B. Notfallmanager) begleiten wird.

Bf Węgliniec

Eisenbahnfahrzeuge dürfen nur mit einem Rangierbegleiter des 
trassenbestellenden EVU rangiert werden; er muss über Orts-
kenntnis verfügen und eine funktionsfähige Funkeinrichtung zur 
Verständigung mit dem Fdl Węgliniec mit sich führen.

Tfz, die mit Personalen eines in Polen zugelassenen EVU besetzt 
sind, dürfen nur dann ohne Rangierbegleiter rangieren, wenn die 
Rangierfahrten auf den festgelegten Rangierwegen erfolgen, der 
Tf über Ortskenntnis verfügt und das Tfz mit einer funktionsfähi-
gen Funkeinrichtung zur Verständigung mit dem Fdl Węgliniec 
ausgerüstet ist.

zu § 16

11 zu 408.0321 
zu 408.2321 
Abschn. 2

Meldung an den Fdl, dass der Zug vorbereitet ist

Bf Węgliniec

Die Fertigmeldung nimmt der Tf spätestens 5 min vor Abfahrt bei 
Personenzügen und spätestens 10 min vor der Abfahrt bei Güter-
zügen vor der fahrplanmäßigen Abfahrt des Zuges vor.

zu § 14



ÖGV Horka Gbf – Węgliniec (Auszug) Seite 17

Lfd. 
Nr.

Hinweis auf 
Ril 408 der 

DB Netz AG

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
zum Betrieb auf der Grenzbetriebsstrecke

Hinweis 
auf Vor-

schrift Ir1 
der PKP 
PLK S.A.

12 zu 408.4011 Übermittlungscode

Der Fdl Horka Gbf kennzeichnet von ihm erteilte zweisprachige 
Befehle G d/pl in der Regel mit einem Übermittlungscode. Der 
Übermittlungscode setzt sich aus der Abkürzung des Fdl-Arbeits-
platzes ‚BHWX‘, der Ziffer ‚9‘ (nur für zweisprachige Befehle) und 
nach einem Bindestrich die fortlaufenden Ziffern von 001 bis 999 
(z.B. BHWX9-321) zusammen.

Der Fdl Węgliniec führt ein Verzeichnis der Nummerierung der 
zweisprachigen Befehle G d/pl. Die Nummerierung erfolgt als 
fortlaufende dreistellige Nummer (z.B. 001), die auf dem Befehls-
vorduck eingetragen wird. Soll ein zweisprachiger Befehl G d/pl 
diktiert werden, wird die Nummer als Bruchzahl dargestellt (z.B. 
001/3). Im Zähler ist die laufende Nummer des Befehls, die der 
Fdl ausgegeben hat, eingetragen. Im Nenner fügt der Tf seine 
eigene Befehlsnummer hinzu.

zu § 57

13 zu 408.0411 
Abschn. 2  
zu 408.2411 
Abschn. 2

Befehl G übermitteln

Auf der Grenzbetriebsstrecke dürfen zweisprachige Befehle G  
d/pl an Züge fernmündlich diktiert werden.

zu § 57

14 zu 408.0435 
Abschn. 3

Züge begleiten, die außergewöhnliche Sendungen befördern

Sind Züge, die außergewöhnliche Sendungen befördern, zu 
begleiten, meldet sich die Begleitung vor der Fahrt beim Fdl des 
Systemwechselbahnhofs, der den Zug auf die Grenzbetriebsstre-
cke ablässt.

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch die 
DB Netz AG ein Zug, der eine außergewöhnliche Sendungen be-
fördert, an einer Engstelle durch eine Fachkraft der DB Netz AG 
vorbei zu leiten ist, meldet sich die Fachkraft vor der Fahrt beim 
Fdl, der den Zug ablässt.

Wenn auf dem Streckenabschnitt mit Betriebsführung durch 
die PKP PLK S.A. Züge mit außergewöhnliche Sendungen an 
Schnittstellen mit dem Lichtraumprofil vorbeifahren müssen, muss 
die Vorbeifahrt zusätzlich unter Aufsicht eines Vertreters der PKP 
PLK S.A. in Abstimmung vor der Fahrt mit dem Fdl erfolgen

zu Ir-10
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Lfd. 
Nr.

Hinweis auf 
Ril 408 der 

DB Netz AG

Bestimmungen, die von den Richtlinien des benachbarten Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen abweichen und Sonderregelungen 
zum Betrieb auf der Grenzbetriebsstrecke

Hinweis 
auf Vor-

schrift Ir1 
der PKP 
PLK S.A.

19 zu 408.0481 
Abschn. 3 
zu 408.2341

Fahrpläne an Sperrfahrten

Sperrfahrten zwischen dem Bf Horka Gbf und der Üst Bielawa 
Dolna können die Fahrplandaten mittels zweisprachigem Befehl 
G 1-14 d/pl (z.B. Wortlautbeiblatt zum Befehl G 14, Ziffer W1) 
erhalten.

Zu § 53

 
6.2 Besondere örtliche Regelungen für Mitarbeiter der EVU; 
 die am Eisenbahngrenzbetrieb beteiligt sind

6.2.1 Vorgaben der Fahrzeugausrüstung für die Zugbeeinflussungsanlagen (PZB – SHP)

(1) Die auf dem jeweiligen Netz verkehrenden Tfz der EVU müssen mit Zugbeeinflussungsein-
richtungen ausgerüstet sein (Netzzugangskriterium). In Polen ist dies das System SHP und in 
Deutschland das System PZB 90.

(2) Das deutsche und die beiden polnischen Zugbeeinflussungssysteme sind nicht kompatibel. Für 
die Grenzbetriebsstrecke werden deshalb Transitionsregeln vereinbart.

6.2.2 Betriebliche Vorgaben zur Transition zwischen PZB und SHP

(1) Auf der Grenzbetriebsstrecke Horka Gbf - Węgliniec sind durch die Infrastruktur technisch 
gestützte Komponenten für die fahrende/dynamische Transition zwischen PZB und SHP nicht 
vorhanden.

(2) Das Umschalten zwischen den Zugbeeinflussungssystemen PZB und SHP erfolgt in beiden 
Fahrtrichtungen in der Üst Bielawa Dolna. Zu diesem Zweck muss ein Betriebshalt in Bielawa 
Dolna eingeplant werden. Die Züge halten vor den Blocksignalen der Überleiststelle in ihrer 
Fahrtrichtung.

 Fahrtrichtung Węgliniec – Horka Gbf

 Nach dem Anhalten vor dem Blocksignal wird auf dem führenden Tfz die Zugbeeinflussung 
vom System SHP auf das System PZB gewechselt. Den vollzogenen Wechsel meldet der  
Tf an den für die Üst Bielawa Dolna zuständigen Fdl mit dem Wortlaut „Bielawa Dolna, Zug  
Nr. ... PZB eingeschaltet/Bielawa Dolna, w pociągu nr ... PZB zostało załączone“. Nach Ein-
gang dieser Meldung darf der Fdl das Blocksignal auf Fahrt stellen, das Ersatzsignal bedienen 
bzw. bei Erfordernis einen entsprechenden zweisprachigen Befehl G d/pl erteilen.
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Fahrtrichtung Horka Gbf – Węgliniec

 Nach dem Anhalten vor dem Blocksignal wird auf dem führenden Tfz die Zugbeeinflussung 
vom System PZB auf das System SHP gewechselt. Anschließend meldet der Tf den vollzo-
genen Wechsel der Zugbeeinflussung an den für die Üst Bielawa Dolna zuständigen Fdl mit 
dem Wortlaut „Bielawa Dolna, Zug Nr. ... SHP eingeschaltet/Bielawa Dolna, w pociągu nr ... 
SHP zostało załączone“. Nach Eingang dieser Meldung darf der Fdl das Blocksignal auf Fahrt 
stellen, das Ersatzsignal bedienen bzw. bei Erfordernis einen entsprechenden zweisprachigen 
Befehl G d/pl erteilen.

6.2.3 Umschaltung Zugfunk

Der Wechsel zwischen dem analogen Zugfunk polnischer Bauart und dem deutschen Zugfunk 
GSM-R (D) für beide Fahrtrichtungen erfolgt gemäß den nachstehenden Grundsätzen.

Fahrtrichtung Węgliniec – Horka Gbf

Bei Zügen, die auf der Grenzbetriebstrecke zwischen den Bf Węgliniec und Horka Gbf verkehren, 
muss der pl analoge Zugfunk im Zugfunkgerät bis km 13,247 aktiv sein. Der deutsche Zugfunk 
GSM-R (D) muss im Zugfunkgerät spätestens in Höhe des Orientierungszeichen GSM-R (D) in  
km 13,247 aktiv sein.

Fahrtrichtung Horka Gbf – Węgliniec

In den Zügen, die auf der Grenzbetriebstrecke zwischen den Bf Horka Gbf und Węgliniec verkeh-
ren, muss der analoge Zugfunk polnischer Bauart im Zugfunkgerät spätestens ab km 13,252  
(Höhe des Hinweiszeichens W 28 ‚Hinweiszeichen auf den Zugfunkkanal‘) aktiv sein.

6.2.4 Auf der Grenzbetriebsstrecke anzuwendende Sprache

(1) Für die Grenzbetriebsstrecke ist die Betriebssprache wie folgt festgelegt:

 - Die Verständigung zwischen dem Tf einer grenzüberschreitenden Zugfahrt und dem Fdl des  
 Bf Horka Gbf sowie anderen Mitarbeitern der DB Netz AG im Bereich der Betriebsführung  
 der DB Netz AG erfolgt in deutscher Sprache. 
- Die Verständigung zwischen dem Tf einer grenzüberschreitenden Zugfahrt und dem Fdl des 
 Bf Węgliniec sowie anderen Mitarbeitern der PKP PLK S.A. im Bereich der Betriebsführung  
 der PKP PLK S.A. erfolgt in polnischer Sprache.

 Die Verständigung mit den Fdl kann auch ein anderer sprachlich befähigter Mitarbeiter oder der 
Tf des Partner-EVU übernehmen.

 Der Mitarbeiter des EVU, der die Verständigung mit den Fdl durchführt, muss die Betriebsspra-
chen soweit beherrschen, dass er betriebliche Meldungen verstehen bzw. abgeben kann und 
ihm zweisprachigen Befehle G d/pl an Züge diktiert werden können.

 Ab Fahrplanwechsel (Dezember 2018) müssen die Tf die Betriebssprachen mindestens auf 
dem Sprachniveau B1 beherrschen.
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6.2.5 Sonstiges

(1) Der Tf grenzüberschreitender Zugfahrten müssen mit den Befehlsvordrucken der zweisprachi-
gen Befehle G d/pl für die Grenzbetriebsstrecken (bei DB Netz AG Vordrucke 302.2000V01, 
302.2000V02 und 302.2000V03) ausgerüstet sein. Die Druckvorlagen können bei der DB Netz 
AG, RB Südost, Bereich Vertrieb und Fahrplan oder bei DB Netz AG, PD Dresden, Bereich Be-
triebsplanung bzw. beim Infrastrukturbereich Wrocław der PKP PLK S.A. angefordert werden.

(2) Im Bf Horka Gbf sind keine Lokwechsel möglich. Diese Möglichkeit wird es erst nach Abschluss 
der nächsten Ausbaustufe des Bf geben (geplant für Dezember 2018).
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8 Oberleitungsanlagen für die elektrische Traktion
(1) Die Grenzbetriebstrecke ist zwischen Węgliniec und km 13,703 mit einer Oberleitungsanlage 

für eine Fahrspannung von 3 000 V Gleichstrom überspannt. Die Oberleitungsanlage steht in 
der Regel unter Spannung.

(2) Die Grenzbetriebsstrecke kann nicht durchgehend mit elektrischer Traktion befahren werden. 
Für Ende des Jahres 2018 ist die Inbetriebnahme einer Oberleitungsanlage für eine Fahrspan-
nung von 15 000 V 16,7 Hz Wechselsstrom geplant. Beide Oberleitungsanlagen sollen dann 
mit einer Systemtrennstelle verbunden sein und ein durchgehender Betrieb mit elektrischer 
Traktion auf der Grenzbetriebsstrecke möglich werden.
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9 Inkraftsetzung
Die „Örtliche Grenzvereinbarung zwischen der DB Netz AG, Regionalbereich Südost, Produktions- 
durchführung Dresden und der PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych we 
Wrocławiu (Infrastrukturbetrieb der Eisenbahn in Wrocław) für die Grenzbetriebsstrecke  
Horka Gbf – Węgliniec“ tritt am 25.11.2016 in Kraft.

Mit diesem Tage endet die Gültigkeit der „Zusatzvereinbarung zur Grenzbetriebsvereinbarung für 
den Eisenbahngrenzverkehr zwischen Unternehmen Polnische Staatsbahnen und der Deutschen 
Bahn AG Teil II, Örtliche Bestimmungen für den Eisenbahngrenzübergang Horka Gbf - Węgliniec“ 
vom 01.01.1996.

Dresden/Wrocław, 10.11.2016

für die 
DB Netz AG

i.V. gez. Dieter Prautzsch 
Leiter der Produktionsdurchführung Dresden

i.V. gez. Klaus Heinke 
Leiter der Betriebsplanung Dresden

für die 
PKP PLK SA 
 
gez. Zbigniew Gzik 
Direktor des Eisenbahnbetriebes in Wrocław 
 
gez. Janusz Mądry 
Stellvertreterdes Direktors des Eisenbahnbe-
triebes in Wrocław für Betriebsangelegenheiten
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10 Anhänge
10.7 Verzeichnis der auf der Grenzbetriebsstrecke zugelassenen  
 Triebfahrzeuge
Ein Verzeichnis der vor 1994 erteilten Triebfahrzeugzulassungen (auf deutscher Seite vor Gründung 
des Eisenbahnbundesamtes) kann bei der DB Netz AG, RB SO, Kundenmanagement und Fahrplan 
Leipzig eingesehen werden.

10.8 Abkürzungsverzeichnis

Diese Abkürzungen werden nur im deutschsprachigen Text verwendet.

AG   Aktiengesellschaft 
AGV  Allgemeine Grenzvereinbarung 
Az    Achszähler 
Betra  Betriebs- und Bauanweisung 
Bf    Bahnhof 
BL    Betriebsleitung 
BR   Baureihe 
BZ    Betriebszentrale 
BZA   Betrieb Zugförderung außergewöhnlich (Aktenzeichen für die Beförderung von  
    Gegenständen und Fahrzeugen außergewöhnlicher Art) 
bzw.   beziehungsweise 
d    deutsch, Deutschland 
DB   Deutsche Bahn 
EBA  Eisenbahn-Bundesamt 
EIU   Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
ERTMS/ETCS European Rail Traffic Management System (System für das Management und die  
    Steuerung des Eisenbahnverkehrs) / European Train Control System (Zugbe- 
    einflussungssystem) 
ESTW Elektronisches Stellwerk 
EVU  Eisenbahnverkehrsunternehmen 
Fdl   Fahrdienstleiter 
Gbf   Güterbahnhof 
ggf.   gegebenenfalls 
GSM-R Global System for Mobile Communications - Railway (Mobilfunksystem, das auf  
    dem weltweiten Funkstandard GSM aufbaut und für die Eisenbahn angepasst  
    wurde) 
hz    Hertz 
km   Kilometer 
KV   Kombinierter Verkehr 
La    Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und andere  
    Besonderheiten 
Lü    Lademaßüberschreitung 
m    Meter 
MPG  Miejscowe Porozumienie Graniczne (Örtliche Grenzvereinbarung) 
Nr.    Nummer 
ÖGV  Örtliche Grenzvereinbarung 
özF   örtlich zuständiger Fahrdienstleiter 
Pbf   Personenbahnhof 
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pl    polnisch, Polen 
PKP  (Polskie Koleje Państwowe) Polnische Staatsbahnen 
PLK   (PKP Polskie Linie Kolejowe) Polnische Bahnlinien 
PNZ  Zgoda na przewóz przesyłki nadzwyczajnej w komunikacji międzynarodowej  
    (Zustimmung zu einer außergewöhnlichen Sendung im internationalen Verkehr) 
PRG  Uregulowań w zakresie prowadzenia ruchu przez granicę państwową  
    (Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze) 
PZB  Punkförmige Zugbeeinflussung 
RB   Regionalbereich 
RfBS  Regeln für die Betriebsführung über die Staatsgrenze 
Ril    Richtlinie 
S.A.   (Spółka Akcyjna) Aktiengesellschaft 
SHP  samoczynne hamowanie pociągu = Selbsttätige Zugbremsung 
Sifa   Sicherheitsfahrschaltung 
SO   Südost 
TEN  (Trans-European Networks) Transeuropäische Netze 
Tf    Triebfahrzeugführer 
Tfz   Triebfahrzeug 
UIC   Union internationale des chemins de fer (Internationaler Eisenbahnverband) 
UTK  (Urzędu Transportu Kolejowego) Amt für den Schienentransport 
usw.  und so weiter 
Üst   Überleitstelle 
UZ   Unterzentrale 
VzG  Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten 
WOS  Wykaz ostrzeźeń stałych(Verzeichnis ständiger Vorsichtsstellen) 
z.B.   zum Beispiel
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